
 
 

   
    

    

    
 

 

 

 

 

 

 
Platz- und Spielordnung 
 
Es ist kaum möglich, eine Platz- und Spielordnung so abzufassen, dass sie von allen Mitgliedern als 
perfekt angesehen wird. Wir bitten daher unsere Mitglieder, sich sportlich und fair zu verhalten. Diese 
Platz und Spielordnung ist für alle Mitglieder und Gäste bindend. 
 
Spielberechtigung 

• Alle aktiven Mitglieder ab 16 Jahre sind voll spielberechtigt. 

• Kinder bis 14 Jahre dürfen unter Aufsicht eines aktiven erwachsenen Mitglieds oder eines Trainers 
spielen.  

• Für Jugendliche ab 14 Jahre gilt unter der Woche eine Spielzeit bis 17.00 Uhr, sofern Erwachsene 
spielen wollen. 

• Unter der Woche gilt für Kinder und Jugendliche eine Spielzeit bis 17.00 Uhr, sofern Erwachsene 
spielen wollen. Mit dem Trainer angesetzte Trainingszeiten nach 17.00 Uhr dürfen von allen gespielt 
werden. Am Wochenende ist unbegrenztes Spielen möglich, sofern keine Erwachsenen spielen 
möchten. 

 

Spieldauer 

• Vor jedem Spiel ist die Uhrzeit (Spielbeginn) an der Platzuhr einzustellen. 

• Spieldauer, einschließlich Platzpflege, beträgt für das Einzel 45 Minuten und  für das Doppel 60 
Minuten. 

• Vor Ablauf der Spieldauer müssen die Plätze mit den vorhandenen Besen abgezogen werden. 

• Bei Forderungsspielen können die Zeiten überzogen werden. Die Spieldauer endet mit Abschluss 
des Forderungsspiels. 

• Verbandsrunde, Doppel-Spaß, vom Vorstand beschlossene Turniere oder Training haben Vorrang 
vor dem allgemeinen Spielbetrieb. 
 

Zugang Tennishüttchen 

• Grundsätzlich erhalten Personen unter 16 Jahren kein Zugang bzw. Schlüssel zur Tennishütte.  

• Für jugendliche Mitglieder kann der Zugang unter folgenden Bedingungen gewährt werden: 

• Der Schlüssel kann nur einem Erziehungsberechtigten ausgehändigt werden. 

• Der Erziehungsberechtigte haftet für etwaige Schäden. 

 

Haftung 

Der Verein haftet nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 

Benutzer der Tennisanlage haften für Schäden aus unsachgemäßer Benutzung. 

 

Im Übrigen ist den Anweisungen des Vorstands Folge zu leisten. 

 

Ehlhaltener Tennisclub e.V 

Der Vorstand 
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